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Corona-Info - Stand ab 22.11.2021 — Alarmstufe —

(aufgrund CoronaVo gultig vom 15.10.2021 und
CoronaVO-Sport vom 04.11.2021 giltig ab 05.11.2021 '
sowie Allgemeinverfliigung des Ostalbkreises vom 21.11.2021 )
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Liebe Verantwortliche in den Abteilungen,
liebe Sportlerinnen und Sportler,

Am 16. November 2021 hat das Landesgesundheitsamt gemal der Corona-Verordnung die

Alarmstufe ausgerufen. Dies bedeutet vor allem fiir ungeimpfte und nicht genesene Personen ab
Mittwoch, 17. November 2021, starkere Einschrankungen.

Dariiber hinaus hat der Ostalbkreis aufgrund des auRergewdhnlich starken Infektionsgeschehens im
Ostalbkreis am 21.11.2021 eine Allgemeinverfliigung zur Einddmmung und Bekampfung der weiteren
Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2 mit Wirkung von Montag, 22.11.2021 bis
Mittwoch 15.12.2021 erlassen.

1.) Fur den Trainings- und Ubungsbetrieb gilt fiir die Zeit von Montag 22.11.2021 bis
Mittwoch 15.12.2021 folgendes:

> Fir die Sportausiibung gilt die 2G-Regel
Nicht-immunisierten Personen (weder Genesen noch Geimpft) ist der

Zutritt zu den Sportanlagen nicht gestattet.

(Dies gilt sowohl in geschlossenen Raumen als auch fiir die Sportausiibung im Freien)

(Die Regelungen zu Sportwettkdmpfen aus der CoronaVO Sport des Kultusministeriums und
des Sozialministeriums bleiben unberthrt).

Fiir Schilerinnen und Schiiler reicht auch weiterhin das Vorliegen eines Schiilerausweises
aus, wenn an regelmafligen Testungen teilgenommen wird.

Fiir Personen, die sich nicht impfen lassen kénnen (aus medizinischen Griinden, Schwangere,
Stillende — arztlicher Nachweis ist erforderlich-), reicht die Vorlage eines negativen Antigen-
Schnelltest aus.

» FiUr nicht-immunisierte Beschaftigte, ehrenamtlich und selbststandig Tatigen wie
beispielsweise Trainerlnnen sowie Ubungsleiterlnnen, reicht in allen Stufen beim
Trainings- und Ubungsbetrieb und bei Wettkampfveranstaltungen ein negativer Antigen-
Schnelltest aus. Die Tests sind in der Einrichtung durchzufiihren und von einer weiteren
volljahrigen Person zu iberwachen, die die ordnungsgemalie Durchfiihrung sowie das
Testergebnis bestatigt,
oder der Test muss von einer zugelassenen Teststelle stammen.

Hausliche Tests reichen nicht aus.

2.) Generell ausgenommen von der Testpflicht sind
> Kinder bis einschlieBlich finf Jahre sowie Kinder, die noch nicht eingeschult sind.
> Reha-Sport ( - bitte Schreiben der TSV-Vorstandschaft vom 19.11.2021 beachten!-)



Schiilerinnen oder Schiiler einer Grundschule, eines sonderpadagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule missen keinen Testnachweis vorlegen. Die Vorlage des Schilerausweises reicht aus.

3.) Der kurzfristige Aufenthalt im Innenbereich, um Kinder in die Obhut der Trainerinnen und
Trainer oder Ubungsleiterinnen und Ubungsleiter zu (ibergeben oder von diesen wieder
abzuholen, ist nicht-immunisierten Personen auch ohne Testnachweis gestattet.

4.) Nicht-immunisierten Personen, ist die Benutzung der Toiletten der Sportanlage gestattet.
Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsrdume oder Gemeinschaftseinrichtungen diirfen von nicht-
immunisierten Personen nicht genutzt werden.

5.) Wenn ein Antigen-Test erforderlich ist, darf dieser nicht alter als 24 Stunden sein.

6.) Erhalten bleibt fir alle jedoch weiter die Maskenpflicht in geschlossenen Raumen und im Freien,
wenn der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden
kann und sofern kein Sport ausgelibt wird. Kinder bis einschlieBlich fiinf Jahre sind auch kiinftig
von der Maskenpflicht befreit. Auch die Abstands- und Hygieneregelungen bleiben bestehen.
Pflicht bleibt auch die Erfassung der Kontaktdaten.

9.) Fiir den Trainings- und Ubungsbetrieb gelten dariiber hinaus folgende Auflagen:

> Vor Aufnahme des Trainings- und Ubungsbetriebes sind durch die jeweiligen Abteilungen
entsprechende Hygienekonzepte zu erstellen.

> Vor- und Nachname der Teilnehmer sind auf beiliegendem Trainingsnachweis zu
dokumentieren und fiir einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren.

> Fir jede Trainings- und UbungsmaBnahme ist eine verantwortliche Person zu benennen, die
fiir die Einhaltung der genannten Auflagen verantwortlich ist.

10.) Generell gelten folgende Hygieneanforderungen:

A\

Einhaltung des empfohlenen Mindestabstandes von 1,5 m,

die regelmaRige und ausreichende Liftung von Innenrdumen,

> die regelmalige Reinigung von Oberflachen und Gegenstanden, die haufig von Personen
berthrt werden,

» das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht

A\

wiederverwendbaren Papierhandtiichern oder Handdesinfektionsmittel oder anderen
gleichwertigen hygienischen Handtrockenvorrichtungen

11.) Es gelten Zutritts- und Teilnahmeverbote:

Personen, die

> einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen,

> typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu
auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, oder

> weder eine medizinische Maske noch einen Atemschutz tragen,

ist ein Zutritt zu den Sportstitten sowie die Teilnahme am Trainings- und Ubungsbetrieb untersagt.



12.) Ergiénzende Informationen des TSV Hiittlingen:

> In samtlichen Sportanlagen und Sportstétten (indoor) des TSV Hittlingen ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht, mit Ausnahme bei sportlicher Betatigung.

> Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern, sind wahrend des gesamten
Trainingsbetriebes die Regularien der Corona-VO vom 14.10.2021 sowie die CoronaVO-Sport
vom 15.10.2021 einzuhalten. Diese sind als Anlage beigefiigt. Darliber hinaus sind fiir die
ausgeliibten Sportarten die Vorgaben der jeweiligen Fachverbande einzuhalten. Die
jeweiligen Abteilungen haben sich diesbeziiglich Gber ihren Verband zu informieren.

> Ausreichendes und materialvertragliches Desinfektionsmittel miissen die Abteilungen selbst
beschaffen.

> Wir bitten die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs der Geschaftsstelle mitzuteilen um
gefs. entsprechende Belegungszeiten festzulegen.

> Der TSV Huttlingen behilt sich vor, bei VerstoRen gegen die Bestimmungen einzelne
Sportlerinnen und Sportler oder Gruppen vom Trainingsbetrieb auszuschlieBen.

Umfassende Informationen stehen euch im Internet auch unter www.baden-wiirttemberg.de zur

Verflgung.

Wir wiinschen euch fiir das Training viel Spal3, viel Erfolg und einen verletzungsfreien Verlauf. Wir
alle hoffen, dass sich die aktuelle Lage schnell wieder entspannen wird und dass wir bald wieder auf
,Normalbetrieb” umstellen kdnnen.

Gerade in dieser schwierigen Zeit gilt es umso mehr, die wichtigen Tugenden des Sports — Respekt,
Fairness und vor allem Teamgeist — zu leben.

Bleibt gesund!

Mit sportlichen GriRen

Euer Vorstandsteam vom TSV Hiittlingen


http://www.baden-württemberg.de/

